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(3) Kommen die Eltern oder andere Verwandte der von 
ihnen übernommenen Verpflichtung nicht nach, so werden 
sie zur Verantwortung gezogen (§ 7).

(4) Der Rat des Kreises — Abteilung Jugendhilfe und 
Heimerziehung — hat laufend zu überprüfen, ob die Er
ziehungspflichtigen ihre Pflichten erfüllen.

§13
Schutzaufsicht

Die Schutzaufsicht besteht in dem Schutz und der Über
wachung des Jugendlichen durch einen Helfer. Dieser hat 
auch den Erziehungspflichtigen bei der Sorge für die 
Person des Minderjährigen zu unterstützen und zu über
wachen.

Heimerziehung
§ U

(1) Die Heimerziehung ist nur anzuordnen, wenn andere 
Erziehungsmaßnahmen nicht ausreichen, um die gesell
schaftliche Entwicklung des Jugendlichen zu fördern oder 
zu sichern.

(2) Sie wird in Jugendwerkhöfen durchgeführt.

§ 15
Die Schutzaufsicht und die Heimerziehung werden nach 

den allgemeinen Bestimmungen von den zuständigen Er
ziehungsorganen durchgeführt.

§16
Änderung von Erziehungsmaßnahmen

(1) Kommt der Jugendliche Weisungen, die ihm das 
Gericht erteilt hat, schuldhaft nicht nach, so kann das 
Gericht die Heimerziehung anordnen.

(2) Das gleiche gilt, wenn die Eltern oder anderen Ver
wandten ihre Verpflichtungen nach § 12 nicht erfüllen.
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